
Nach einem Verhandlungsmarathon über fünf Tage
und Nächte konnten kommunale Arbeitgeber und
Gewerkschaften vorbehaltlich der Gremienbeteili-
gung eine Einigung für den Sozial- und Erzie-
hungsdienst erzielen. Die Mitgliederversammlung
der VKA hat dieser Einigung am 29. Juli '09 zuge-
stimmt.

Das Angebot beinhaltet sowohl Regelungen zum
betrieblichen Gesundheitsschutz/zur betrieblichen
Gesundheitsförderung wie auch zur Eingruppierung
und Bezahlung der Beschäftigten im Sozial- und Er-
ziehungsdienst. 

Die Eckpunkte der Einigung:
● Erzieherinnen und Erzieher erhalten ab 1. Novem-

ber 2009 ein Gehaltsplus von rechnerisch rund 
150 Euro monatlich, unterschiedlich verteilt auf
die verschiedenen Entgeltgruppen.

● Erzieherinnen mit Normaltätigkeiten können
künftig von 2.040 bis zu 2.864 Euro, Erzieherinnen
mit schwierigen Tätigkeiten zwischen 2.140 Euro
und 3.250 Euro und Leitungskräfte in Kinderta-
gesstätten zwischen 2.240 Euro und 4.135 Euro im
Monat verdienen.

● Die Entgelte im Sozialdienst bewegen sich über die
verschiedenen Niveaus hinweg künftig zwischen
2.300 Euro und 4.525 Euro.

● Auch zum Gesundheitsschutz wurden in Ergän-
zung zahlreicher bereits bestehender Aktivitäten
und Initiativen tarifliche Festlegungen getroffen,
wie etwa zum Anspruch auf Gefährdungsanalysen
und der Einrichtung von so genannten Gesund-
heitszirkeln.

Der Abschluss kostet die Kommunen zwischen 500
und 700 Millionen Euro jährlich. 

Die Regelungen zum betrieblichen Gesundheits-
schutz/zur betrieblichen Gesundheitsförderung

sehen einen Anspruch der Beschäftigten auf Ge-
fährdungsbeurteilung vor, den auch bereits das
Bundesarbeitsgericht aus dem Arbeitsschutzgesetz
für die Arbeitnehmer abgeleitet hat (Urteil vom
12.8.2008 – 9 AZR 1117/06). In die Durchführung
der Gefährdungsbeurteilung sind die Beschäftigten
einzubeziehen. Aus der Gefährdungsbeurteilung
folgende Maßnahmen sind mit den Beschäftigten
zu erörtern. Eine einzurichtende paritätische be-
triebliche Kommission berät darüber, wenn mit den
Beschäftigten  über erforderliche Maßnahmen kein
Einvernehmen hergestellt werden kann.  Sie ist auch
zuständig, wenn der Arbeitgeber eine beantragte
erneute Gefährdungsbeurteilung ablehnt.  Die be-
triebliche Kommission ist auch zuständig für die
Einrichtung von Gesundheitszirkeln.

Darauf hinzuweisen ist, das die betriebliche Kom-
mission Vorschläge unterbreiten kann, aber keiner-
lei  Entscheidungsbefugnisse hat. Nur wenn die
Mehrheit der Arbeitgebervertreter in der betriebli-
chen Kommission im Einvernehmen mit dem Ar-
beitgeber zustimmt, sind vorgeschlagene Maßnah-
men vom Arbeitgeber durchzuführen.
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Strategien entwickeln – erfolgreich 
führen – Potenziale nutzen, unter diesem
Motto steht der rehm-Personalkongress
in diesem Jahr. Die Veranstaltung 
findet am 10. und 11. November 2009 
in Düsseldorf statt.

[nähere Informationen]

Veranstaltungstipp

3. rehm-Personalkongress 
Wie wird der öffentliche Sektor
zukunftsfähig?

�

Tarifkompromiss im Sozial- und Erziehungsdienst

http://www.m-i-c.de/micma/detailveran/hauptbegriff/Personalkongress/programmnummer/80903202/reiter/ueberblick/auftritt/


Einvernehmen konnte auch über die künftige 
Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und 
Erziehungsdienst in Verbindung mit einer eigenen
Entgelttabelle erzielt werden. Hierbei sind 16 
Entgeltgruppen gebildet worden, die die unter-
schiedlichen Berufsgruppen und Tätigkeiten abbil-
den. Die unterschiedlichen Bezahlungsstrukturen
aus dem früheren BAT/BAT-O und dem TVöD ein-
schließlich von Vergütungsgruppenzulagen, die
nach früherem Tarifrecht zustanden und an über-
geleitete Beschäftigte vielfach im Wege des Besitz-
standes weiterzuzahlen waren, sind in der neuen Ta-
belle aufgegangen. 

Die Überleitung in die neue Entgelttabelle orientiert
sich an den 2000 im Tarifvertrag Versorgungsbe-
triebe vereinbarten und bei der Überleitung in den
TVöD modifiziert zur Anwendung gekommenen
Überleitungsregelungen. Am 30. September 2005 in
den TVöD übergeleitete Beschäftigte, die sich in
ihrer Entgeltgruppe in Stufe 2 bis 5 befinden, wer-
den im Grundsatz mit ihrem derzeitigen Tabellen-
entgelt und einer etwaig zustehenden Vergütungs-
gruppenzulage erhöht um 2,65 Prozent in die neue
Entgelttabelle überführt. Sofern ihr Vergleichsent-
gelt über dem Tabellenwert der neuen Entgeltta-
belle liegt, findet eine weitere Erhöhung dieses Ent-
gelts nicht statt. Seit dem 1. Oktober 2005 neu
eingestellte  Beschäftigte werden mit ihrem nicht
erhöhtem Vergleichsentgelt ihrer neuen Entgelt-
gruppe zugeordnet und erhalten dort das im Regel-
fall höhere Tabellenentgelt aus der neuen Entgelt-
gruppe.

Besonders hinzuweisen ist darauf, dass die Gewerk-
schaften angekündigt haben, die Beschäftigten am
kommenden Freitag, den 31. Juli 2009 beginnend
ab 12.30 Uhr über den Tarifabschluss zu unterrich-
ten. Vereinbart ist mit den Gewerkschaften, dass die
Beschäftigten hieran unter Verzicht auf ihre Ent-
geltansprüche teilnehmen können und hierzu von
der Arbeit freizustellen sind. 

Sofern die zuständigen Gremien der Gewerkschaf-
ten dem Tarifabschluss – vorbehaltlich dem Ergeb-
nis einer noch durchzuführenden Urabstimmung –

zustimmen, haben sich die Gewerkschaften ver-
pflichtet, alle Arbeitskampfmaßnahmen bis zum
förmlichen Abschluss der notwendigen Änderungs-
tarifverträge zum TVöD, BT-V, BT-B und TVÜ-VKA
auszusetzen.

Das Angebot der VKA finden Sie 
hier als PDF-Anhang.
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Vorankündigung

TVöD Eingruppierung in der Praxis:
Wegweisend in jeder Hinsicht.

TVöD – Eingruppierung
in der Praxis
Der Wegweiser im Tarifdschungel
– vom Übergangsrecht bis zur 
neuen Entgeltordnung

Geplanter Erscheinungstermin:
Herbst 2009

• Schnelleinstieg ins aktuelle Übergangsrecht mit 
verständlich geschriebenen Handlungsanweisungen 
zu den grundlegenden Themen

• Klare Zuordnung der Tätigkeitsmerkmale der Vergü-
tungsgruppen des BAT zu den Entgeltgruppen des TVöD
unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung

• Deutlicher Bezug zu den über Jahrzehnte gewachsenen
bisherigen Regelungen

• Einblick in bereits vereinbarte Neuregelungen 
(z.B. Entgeltgruppe 1, Krankenhausärzte)

• Zahlreiche Arbeitshilfen wie Berechnungs- und Praxis-
beispiele, Auswertung der aktuellen Rechtsprechung 
und übersichtliche Tabellen

• Inklusive Online-Zugang: alle Inhalte schnell und 
komfortabel recherchierbar. Mit laufend aktueller 
Rechtsprechung.

Ihre persönlichen Vorteile:

• Sie meistern problemlos die schwierige tarifrechtliche
Materie der Eingruppierung in der Übergangszeit

• Sie werden systematisch auf die neue Entgeltordnung
vorbereitet und können diese bei Inkrafttreten ganz 
einfach umsetzen.

NEU!

http://www.personalnetz-online.de/tarifwissendata/download/NL_Tarifrecht_VKA.pdf


Die rechtlichen Auseinandersetzungen um den
Strukturausgleich sind nur vor dem Hintergrund
der Systemumstellung auf den TVöD und TV-L in
den Jahren 2005 bzw. 2006 zu verstehen. Die neue
Entgeltstruktur des TVöD und TV-L hätte bei vielen
übergeleiteten Beschäftigten dazu geführt, dass
sie ihre ursprüngliche – auf dem BAT/BAT-O beru-
hende – Vergütung sowie die damit verbundene
Vergütungsperspektive nicht mehr realisieren
könnten. Die  Tarifvertragsparteien haben diese
Problematik zutreffend gelöst, in dem sie zwischen
erworbenen  Besitzständen und Vergütungserwar-
tungen unterschieden und mit einem in der
Schutzintensität fein ausdifferenzierten Rege-
lungssystem adressiert haben. Der Strukturaus-
gleich beschäftigt sich ausschließlich mit fiktiven
Vergütungserwartungen, denen unter rechtlichen
Gesichtspunkten kein oder nur ein sehr geringes
Schutzbedürfnis zukommt. Mithin verfügten die
Tarifvertragsparteien über einen sehr breiten
rechtlichen Ermessensspielraum hinsichtlich des
„Ob“ und „Wie“ in der Ausgestaltung. Die Ver-
tragsparteien haben in einer Niederschriftserklä-
rung zum Strukturausgleich festgestellt, dass nicht
jede Vergütungserwartung durch sie geschützt
wird und die Ausgleichsregelung selbst aufgrund
ihrer typisierenden Betrachtungsweise zu Verwer-
fungen und zu individuellen Härten im Einzelfall
führen kann. Somit steht weder die Einzelfallge-
rechtigkeit im Blickpunkt der gerichtlichen Über-
prüfung noch kann diese durch die anhängigen
Streitverfahren – unabhängig von ihrem Ausgang
– erreicht werden! Bei der Auslegung der Verein-
barung geht es ausschließlich um die Frage, wie
viele und welche Fallkonstellationen erfasst wur-
den, da aus Sicht der Gewerkschaften und Betrof-
fenen die restriktive Auslegung der Arbeitgeber zu
einem faktischen Leerlaufen der Vorschrift führt. 

Angesichts der von den Tarifvertragsparteien selbst
festgestellten Grenzen ihrer Ausgleichsregelung
steht jedoch zu befürchten, dass der im öffentlichen
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Dienst besonders ausgeprägte Wunsch nach Einzel-
fallgerechtigkeit unabhängig vom Ausgang der Ver-
fahren wohl nicht befriedigt werden kann. Mithin
wird der Strukturausgleich die Personalstellen und
Arbeits gerichte auch in anderen Zusammenhängen
weiter beschäftigen. Das arbeitsgerichtliche Ver-
fahren zur Anrechnung des Strukturausgleiches bei
nur vorübergehender Übertragung höherwertiger
Tätigkeit ist insoweit ein erstes Beispiel.

1. Originäre oder tatsächliche Eingruppierung?

Die Auseinandersetzung über die Zahl der erfassten
Fallgruppen entzündet sich an der Frage, ob bei der
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen des § 12
TVÜ-Bund bzw. TVÜ-L auf die am Überleitungsstich-
tag tatsächlich erreichte oder auf die originäre 
Vergütungsgruppe abzustellen ist. Die im Detail ab-
weichenden Formulierungen der Anlage 2 zu § 12
TVÜ-VKA führen offensichtlich nicht zu diesem 
Problem.

Die streitentscheidende Frage ist, wie die Formu -
lierung des § 12 Abs. 1 Satz TVÜ-Bund/TVÜ-L in
 Verbindung mit der Überschrift der Spalte 2 der
 Anlage 3 TVÜ-Bund/TVÜ-L (Vergütungsgruppe bei
In-Kraft-Treten TVÜ) auszulegen ist. Bei einer iso-
lierten Wortlautbetrachtung dieser Normen ist den
 Gewerkschaften – insbesondere ver.di, der GEW und
der dbb tarifunion – sowie den klagenden Beschäf-
tigten zuzugeben, dass man auf die tatsächlich er-
reichte Vergütung am Stichtag abstellen könnte.
Diese Betrachtungsweise wird im Ergebnis auch
durch das Arbeitsgericht Köln (13 Ca 8310/07 vom 
6.5.2008) und das Arbeitsgericht Brandenburg 
(3 Ca 413/08 vom 9.6.2008) geteilt. 

Nach Ansicht des Arbeitsgerichts Köln soll Beschäf-
tigten, unabhängig davon, ob sie die in der Anlage
3 ausgewiesene Vergütungsgruppe ohne oder nach
einem Bewährungs- oder Zeitaufstieg erreicht

Strukturausgleich 

Stand der Rechtsprechung zu den Anspruchsvoraussetzungen und zur 
Anrechnung bei der vorübergehenden Übertragung höherwertiger Tätigkeit
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Dassau/Wiesend-Rothbrust
TVöD Verwaltung - VKA
Kompaktkommentar

6. Auflage 2008, 
ca. L, 1 074 Seiten, 
Hardcover mit Online-Zugang
ISBN 978-3-8073-0035-1
EUR 98,00

[mehr Info]

haben, ein Strukturausgleich gewährt werden. Das
Arbeitsgericht argumentiert im Kern mit dem Wort-
laut des § 12 Absatz 1 und der Überschrift der
Spalte 2 (Anlage 3). Bezüglich der Stellung der Re-
gelung im Gesamtgefüge des TVÜ-Bund, ihrem ob-
jektiven Sinn und Zweck bleiben die Entschei-
dungsgründe unergiebig. Das Gericht betrachtet
den Strukturausgleich pauschal als allgemeinen
Nachteilsausgleich für die Abschaffung des Seniori-
tätsprinzipes des BAT/BAT-O. Es setzt sich nicht
damit auseinander, ob und ggf. wie die Tarifver-
tragsparteien diese, die Überleitung insgesamt be-
herrschende Problematik bei anderen Regelungsge-
genständen adressiert haben, und ob daraus
Schlussfolgerungen für den Strukturausgleich ge-
zogen werden können. 

Das Arbeitsgericht Halle (7 Ca 87/08 vom 20.6.2008)
und das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg
(13 Sa 77/08 vom 22.10.2008), insoweit das erstin-
stanzliche Urteil bestätigend, haben die Auffassung
der Arbeitgeber (Durchführungshinweise des BMI
vom 10.8.2007 und der TdL vom 27.5.2008) gebil-
ligt, dass nur die originäre Vergütungsgruppe durch
die Tarifvertragsparteien gemeint sein kann. Das
würde sich zwar nicht zwingend aus dem – insoweit
nicht eindeutigen – Wortlaut des § 12 Absatz 1
TVöD-Bund  in Verbindung mit der Anlage 3 (Ta-
belle, Spalten 2 und 3) ergeben, jedoch aus dem Er-
gebnis der systematischen und teleologischen Aus-
legung der Norm. 

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg 
argumentiert, dass die Spalten 2 und 3 der Tabelle
zu Anlage 3 nur verständlich sind, wenn sie als Ein-
heit gelesen werden. In ihnen haben die Vertrags-
parteien die Karriereentwicklung der Angestellte
abgebildet. So ist in Spalte 3 stets eine höhe Vergü-
tungsgruppe als in Spalte 2, die zum Stichtag vor-
liegen musste, ausgewiesen. Dies ergibt Sinn, weil
der Spalte 2 die materiellen Tatbestandsmerkmale
der jeweiligen Vergütungsgruppe zu Grunde liegen
und in Spalte 3 die sich aus dieser (originären) Ver-
gütungsgruppe ergebenden Aufstiegsmöglichkeit
gem. §§ 23a, 23b BAT/BAT-O nachgezeichnet sind,
soweit die Tarifvertragsparteien einen Strukturaus-
gleich für erforderlich gehalten hatten. Anders als in
Anlage 2, wo die Tarifvertragsparteien explizit zwi-
schen nicht vorhandenem, vollzogenem und noch
ausstehendem Aufstieg differenziert haben, enthält

Anlage 3 die Fallvariante „nach Aufstieg“ nicht. Die-
ser Umstand zeige, dass Ausgangspunkt der 
Betrachtungen die originäre Vergütungsgruppen
waren, und die Tarifvertragsparteien in ihren Rege-
lungen die sich daraus ergebenden drei möglichen
Fallkonstellationen bedacht haben. Mithin liege
keine unbewusste Regelungslücke in der Anlage 3
vor. Aus diesen systematischen Erwägungen heraus
könne man auch die Fallgruppe der (originären) 
Vergütungsgruppe ohne Aufstieg nicht mit der der
Vergütungsgruppe nach erfolgtem Aufstieg (ohne
weiteren Aufstieg) in Spalte 3 gleichstellen, in dem
man beide Varianten unter dasselbe Tatbestands-
merkmal „ohne Aufstieg“ subsumiert. 

Für dieses Ergebnis spricht nach Ansicht des Ar-
beitsgerichtes Halle auch, dass die nach dem Über-
 leitungsstichtag vollzogenen Aufstiege gemäß § 8
 Absatz 2 Satz 3 TVÜ-Bund zum Wegfall des Struk-
turausgleiches führen. 

Nicht zuletzt könnte zur Klärung der Problematik
die Entstehungsgeschichte der Vorschrift beitragen.
Die Prozessparteien haben in allen Verfahren jedoch
keine Unterlagen zur Genese beigebracht, so dass
eine historische Auslegung durch die Gerichte nicht
vorgenommen werden konnte. 

http://www.978-3-8073-0035
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2. Übertragbarkeit der Rechtsprechung auf
den § 12 TVÜ-L? 

Die Vorschriften sind vom Aufbau und Inhalt ver-
gleichbar, so dass die vorgenannten Urteile zur Be-
wertung der Rechtslage durch die TV-L-Anwender
herangezogen werden können. 

Die im Rahmen der Tarifeinigung vom 1. März 2009
zu § 12 TVÜ-L aufgenommene Protokollerklärung
zum Strukturausgleich für Lehrkräfte ist ein weiteres
Indiz für das Abstellen auf die originäre Vergütungs-
gruppe. In ihr wird klargestellt, welche Entgeltgruppe
bei aus dem Geltungsbereich des BAT-O übergeleite-
ten „Erfüller“-Lehrkräften (mit einer Ausbildung nach
dem Recht der ehemaligen DDR) für die Zahlung des
Strukturausgleichs maßgeblich ist. Diese Beschäftig-
tengruppe aus den neuen Bundesländern konnte die
originäre Eingruppierung eines entsprechenden „Er-
füllers“ aus den alten Bundesländern nur im Wege
des Aufstieges (Höhergruppierung) erreichen. Diese
Lehrkräfte hätten somit keinen Strukturausgleich er-
halten können. Dieses – aus Sicht vieler Beteiligter
unbefriedigende – Ergebnis konnte nur dadurch ver-
mieden werden, dass die Tarifvertragsparteien das
Abstellen auf die tatsächlich erreichte Vergütungs-
gruppe als Ausnahmeregelung für diese Beschäftig-
tengruppe positiv normiert haben. 

Auch die im Aufbau abweichende und insoweit 
eindeutigere Strukturausgleichstabelle für Pflege-
kräfte zeigt, dass die Tarifvertragsparteien im TVÜ-L
immer auf die originäre Vergütungsgruppe abstellen
wollten.

3. Wie geht es weiter? 

Trotz des Eingangs zahlreicher Anträge in den Per -
sonalstellen und Klagen von Beschäftigten ist die
Rechtsprechung zu dieser Problematik mit den oben
aufgeführten Urteilen sehr übersichtlich geblieben.
Dafür kann es nur zwei Erklärungen geben: 

Zum Einen dürften sich offensichtlich viele Perso-
nalstellen, insbesondere die TVÜ-L-Anwender, mit
ihren Beschäftigten darauf verständigt haben, den
Ausgang des beim BAG anhängigen Karlsruher Ver-
fahrens abzuwarten. So haben zahlreiche Arbeitsge-
richte anhängige Verfahren ausgesetzt. 

Zum Anderen hat der Bund unter Bestätigung seiner
Grundsatzposition eine übertarifliche Regelung er-
lassen, wonach die Voraussetzungen für einen Struk-
turausgleich auch angenommen werden, wenn der
in Spalte 3 genannte Aufstieg am Stichtag bereits er-
folgt ist. Aber auch in diesen Fällen kommt es nicht
auf die erreichte tatsächliche „Vergütungsgruppe
nach Aufstieg“ an, sondern allein auf die zu Grunde
liegende originäre Eingruppierung und ihre Ausbrin-
gung in der Tabelle. Damit dürfte das Konfliktpoten-
tial im Bereich des TVÜ-Bund deutlich gesenkt wor-
den sein. 

Die TdL hat erst kürzlich für ihren Geltungsbereich
eine solche übertarifliche Regelung abgelehnt. Ob
sich dadurch die Anzahl der Verfahren erhöht, bleibt
abzuwarten. 

Gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-
Württemberg ist Revision unter dem Aktenzeichen 6
AZR 962/08 eingelegt. Eine Entscheidung des BAG
noch in diesem Jahr ist jedoch wenig wahrscheinlich.

4. Neues Konfliktpotential – Anrechnung 
des Strukturausgleiches bei der 
Übertragung höherwertiger Tätigkeit? 

In einer bisher wenig beachten Entscheidung hat 
das Arbeitsgericht Düsseldorf (2 Ca 7086/08 vom
9.3.2009) die Anrechnung einer Zulage nach § 14
TVöD-VKA wegen der vorübergehenden Übertragung
einer höherwertigen Tätigkeit auf den Strukturaus-
gleich nach § 12 TVÜ-VKA verneint. Angesichts der
wortgleichen Regelungen im TVÜ-Bund und TVÜ-L
hat der Ausgang dieses Verfahren auch für die An-
wender dieser Tarifverträge Bedeutung. Sowohl der
Bund als auch die TdL sehen in ihren Durchfüh-
rungshinweisen (BMI vom 10.8.2007 und der TdL
vom 27.5.2008) die vom Gericht nicht für zulässig
erachtete Anrechnung – „im Sinne des § 12 Abs. 5
TVÜ-Bund/TVÜ-L“ – vor. 

Das ausführlich begründete erstinstanzliche Urteil
hält eine im Tarifvertrag normierte Anrechnungsre-
gelung für unabdingbar. Die Zahlung der Zulage sei
kein Fall einer Höhergruppierung gem. § 12 Abs. 4
TVÜ-VKA. Es führt aus, dass sich eine Höhergruppie-



rung und eine vorübergehende Übertragung höher-
wertigen Tätigkeit nicht nur hinsichtlich der Dauer
der Übertragung sondern auch in ihren finanziellen
Auswirkungen – jedenfalls für Beschäftigte in den
Entgeltgruppen 1 bis 8 – gravierend unterscheiden.
Nach Ansicht des Gerichtes lägen mithin keine ver-
gleichbaren Sachverhalte vor, so dass auf die An-
rechnungsregelung des § 12 Abs. 4 TVÜ-VKA weder
direkt noch analog zurückgegriffen werden könne.
Selbst wenn eine unbewusste Regelungslücke vorlie-
gen sollte, was das Gericht dahinstehen ließ, wäre
dem Gericht eine Lückenschließung verwehrt, da es
mehrere Möglichkeiten der Auflösung der Streitfrage
gäbe. Eine ausdehnende Interpretation der Regelung
durch das Arbeitsgericht würde einen unzulässigen
Eingriff in die Tarifautonomie bedeuten. 

Dem erkennenden Gericht ist wohl darin zuzu -
stimmen, dass die vorübergehende Übertragung
 höherwertiger Aufgaben nicht unter den Begriff der
Höhergruppierung des § 12 TVÜ-Bund/VKA/L subsu-
miert werden kann. Allerdings dürfte hier eine un-
bewusste Regelungslücke vorliegen, worauf auch die
„vorsorgliche“ Auseinandersetzung des Arbeitsge-
richtes mit der Lückenschließungsproblematik hin
deutet. Eine Lückenschließung kommt nach ständiger
Rechtsprechung des BAG nur dann in Betracht, wenn
eine (!) bestimmte Regelung nach objektiver Be-

trachtung zwingend geboten ist. Das Gericht folgt
insoweit nicht der Auffassung des beklagten Arbeit-
gebers, dass Sinn und Zweck des Strukturausgleichs
zwingend eine Anrechnung im Sinne des § 12 Abs. 4
TVÜ-VKA (bzw. § 12 Abs. 5 TVÜ-Bund/TVÜ-L) gebiete,
da die Tarifvertragsparteien doppelte Ausgleichslei-
stungen (wie beispielsweise auch §8 Absatz 2 TVÜ-
VKA/Bund/L zeigt) nicht gewähren wollten, und jede
andere Lösung gleichheitswidrig wäre. Jedoch muss
an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen werden,
dass Rechtsprechung und Literatur mit Blick auf die
in Art. 9 GG verankerte Tarifautonomie zu Recht sehr
hohe Hürden an eine gerichtliche Lückenschließung
aufstellen.

Das Urteil führt aus Arbeitgebersicht im Ergebnis zu
einer sachgrundlosen Besserstellung von Beschäftig-
ten, denen eine höherwertige Tätigkeit nur vorüber-
gehend übertragen wird. Dies ist misslich, da in 
der täglichen Personalpraxis dieses Instrument mit
durchaus beachtlichen Übertragungszeiten einge-
setzt wird. Hier zeichnet sich eine nicht gewollte und
unter Umständen durchaus Budget relevante Umge-
hungsmöglichkeit ab. 

Das Urteil ist nicht rechtskräftig und wird beim Lan-
desarbeitsgericht Düsseldorf unter dem Aktenzeichen
7 Sa 371/09 geführt.
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Langenbrinck/Kulok/Litzka
Altersteilzeit im öffentlichen Dienst 
für Tarifbeschäftigte
Handbuch für die Praxis

Ruge (Hrsg.)/Rabe v. Pappenheim/Krömer
Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst 2009
Die wichtigsten Stichwörter von A-Z

NEU!

2. Auflage, 2009, 
VIII, 364 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-8073-0076-4, 
EUR 39,80

5. Auflage 2008, 
XXIV, 576 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-8073-2307-7, 
EUR 29,80

http://www.hjr-verlag.de/978-3-8073-0076
http://www.hjr-verlag.de/9783-8073-2307


Die Einigung vom 18. Juni 2009 bewegt sich im
 finanziellen Rahmen des Tarifabschlusses der TdL
vom 1. März 2009 zum TV-L/TVÜ-L. Die Tabellen -
entgelte des TV-Forst werden mit Wirkung vom 
1. März 2009 um 40 € sowie anschließend um 
3,0 v.H. sowie ab 1. März 2010 um weitere 1,2 v.H.
erhöht.  Die Tabellenentgelte des TV-L und TV-Forst
sind damit weiterhin identisch. Schwerpunkt der Ver-
handlungen war die von den Arbeitgebern geforderte
Beibehaltung des Leistungsentgeltes, § 18 TV Forst.
Anders als in der allgemeinen Verwaltung ermöglicht
der forstwirtschaftliche Geschäftsbetrieb eine für
Waldarbeiter und Arbeitgeber mit vertretbarem Auf-
wand nachvollziehbare Leistungsfeststellung. Die TdL
konnte sich in diesem Punkt gegen die IGBAU, die
ursprünglich die ersatzlose Streichung des § 18 TV
Forst gefordert hatte, durchsetzen. In der vereinbar-
ten unbefristeten Ansparklausel sieht die TdL ein ef-
fektives Instrument, die auch im Forstbereich ausge-
prägte zögerliche Haltung der Gewerkschaften zu

überwinden. Zugleich wurde jedoch das mit 4 v.H.
deutlich über dem TV-L-Niveau liegende Leistungs-
entgelt auf 1,5 v.H. (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thü-
ringen von 5 v.H. auf 2,5 v.H.) abgesenkt. Das da-
durch zur Verfügung stehende Finanzvolumen wurde
zur Gegenfinanzierung der Sockelbetragserhöhung,
einer „kostenneutralen“ Anhebung der Jahresson-
derzahlung sowie von drei Einmalzahlungen bis Ende
2011, die aus den forstspezifischen Regelungen zum
noch nicht ausgezahlten Leistungsentgelt aus dem
Jahr 2008 resultieren, herangezogen. Darüber hinaus
konnte – analog der Einigung vom 1. März 2009 –
über die Regelung einer Vielzahl forstspezifischer Re-
stanten Einigkeit erzielt werden.

Annette Hengst, 
Referatsleiterin für Arbeits-, Tarif- und 

Sozialversicherungsrecht, 
Ministerium der Finanzen, 

Land Brandenburg
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Tarifeinigung der TdL und der IGBAU in den Tarifverhandlungen 
für die Beschäftigten in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen 
und Betrieben der Länder 


